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Kein Anfall von Schenkungsteuer bei zinsloser Stundung eines nicht geltend gemachten Pflichtteilsanspruchs

BFH 31.3.2010, II R 22/09

Die zinslose Stundung eines nicht geltend gemachten Pflichtteilsanspruchs stellt keine der Schenkungsteuer unterliegende freigebige
Zuwendung dar. Dieses zeitliche Hinausschieben der erbschaftsteuerrechtlichen Folgen eines Pflichtteilsanspruchs ist im Interesse
des Berechtigten geschehen und soll ausschließen, dass bei ihm auch dann Erbschaftsteuer anfällt, wenn er seinen Anspruch zu-
nächst oder dauerhaft nicht erhebt.

Der Sachverhalt:
Die Klägerin, die von ihren Eltern durch gemeinschaftliches Testament gem. § 2269 Abs. 1 BGB als Schlusserbin eingesetzt worden
war, stundete im Hinblick darauf durch notariell beurkundeten Vertrag von Februar 1987 den ihr nach dem Tod des zuerst versterben-
den Elternteils zustehenden Pflichtteilsanspruch dem überlebenden Elternteil gegenüber bis zu dessen Tod.
Nachdem zunächst der Vater und dann die Mutter verstorben waren, sah das Finanzamt in der zinslosen Stundung des der Klägerin
nach dem Tod des Vaters zustehenden Pflichtteilsanspruchs eine freigebige Zuwendung der Klägerin an die Mutter und setzte dafür
gegenüber der Klägerin Schenkungsteuer fest.

Das FG wies die hiergegen gerichtete Klage ab. Auf die Revision der Klägerin hob der BFH das Urteil und den angefochtenen
Schenkungsbescheid auf.

Die Gründe:
Entgegen der Ansicht des FG liegt in der zinslosen Stundung des Pflichtteilsanspruchs keine freigebige Zuwendung der Klägerin an
die Mutter i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG.

Macht der Pflichtteilsberechtigte - wie im Streitfall die Klägerin - das vorübergehende Nichtgeltendmachen des Pflichtteilsanspruchs
nicht von einer Verzinsung abhängig, liegt keine freigebige Zuwendung vor. Dies ergibt sich aus der Behandlung des nicht geltend
gemachten Pflichtteilsanspruchs durch das ErbStG. Nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG gilt als Erwerb von Todes wegen u.a. der Erwerb
aufgrund eines geltend gemachten Pflichtteilsanspruchs (§§ 2303 ff. BGB). Die Erbschaftsteuer dafür entsteht nach § 9 Abs. 1 Nr. 1
Buchst. b ErbStG mit dem Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs. Dem bloßen Entstehen des Anspruchs mit dem Erbfall (§
2317 Abs. 1 BGB) kommt erbschaftsteuerrechtlich noch keine Bedeutung zu.

Dieses zeitliche Hinausschieben der erbschaftsteuerrechtlichen Folgen eines Pflichtteilsanspruchs ist im Interesse des Berechtig-
ten geschehen und soll ausschließen, dass bei ihm auch dann Erbschaftsteuer anfällt, wenn er seinen Anspruch zunächst oder
dauerhaft nicht erhebt. Damit korrespondierend kann der Erbe gem. § 10 Abs. 1 S. 2 i.V.m. Abs. 5 Nr. 2 ErbStG vom Wert des ge-
samten Vermögensanfalls ebenfalls nur die Verbindlichkeiten aus geltend gemachten Pflichtteilen abziehen.

Die Rechtsprechung des BFH, nach der die unentgeltliche Überlassung einer Kapitalsumme auf Zeit, durch die sich der Darle-
hensgeber einer Einnahmemöglichkeit begibt, die verkehrsüblicherweise regelmäßig genutzt wird, der Schenkungsteuer unterliegt,
wobei Gegenstand der Schenkung die dem Zuwendungsempfänger (Darlehensnehmer) gewährte Nutzungsmöglichkeit ist, betrifft
einen anderen Sachverhalt und lässt sich daher nicht auf den Fall übertragen, dass das vorläufige Nichtgeltendmachen des Pflicht-
teils nicht von einer Verzinsung abhängig gemacht wird. Der Rechtsgedanke, dass die Entscheidung über die Geltendmachung des
Pflichtteils wegen der familiären Verbundenheit zwischen dem Erblasser und dem Pflichtteilsberechtigten allein diesem vorbehalten
bleiben soll, liegt auch § 852 Abs. 1 ZPO zugrunde, wonach der Pflichtteilsanspruch der Pfändung nur unterworfen ist, wenn er durch
Vertrag anerkannt oder rechtshängig geworden ist.

Linkhinweis:

• Der Volltext ist auf der Homepage des BFH veröffentlicht.

• Um direkt zum Volltext der Entscheidung zu kommen, klicken Sie bitte hier.
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